
 
A n t r a g : 

 
Der Leistung von überplanmäßigen Mehr-
aufwendungen im Ergebnisplan und gleich-
zeitig Mehrauszahlungen im Finanzplan 
2012 bis zur Höhe von rd. 612.100,00 Euro 
nach § 95 d GO wird zugestimmt. Eine De-
ckung erfolgt durch Minderaufwendungen 
im Ergebnisplan 2012 und gleichzeitig Min-
derauszahlungen im Finanzplan 2012. 
 
 

 


